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Maßnahmenpaket „Forschungspotentiale besser nutzen!“ 
 

Programm zur Förderung der Einwerbung hochkarätiger Drittmittel 
 

Ausschreibung Dezember 2022 

 

 

Für qualitativ hochwertige Forschungsergebnisse sind durch Drittmittel finanzierte For-

schungsprojekte, insbesondere bei kompetitiven, hochrangigen Geldgebern (DFG, EU, BMBF, 

ausgewählte Stiftungen), sehr förderlich. Zudem hängen die Reputation unserer Universität 

und die Zuweisung von Landesmitteln von Drittmitteln ab. Forschungsoutput und Drittmittel-

einwerbung sind zentrale Faktoren in den jeweiligen „scientific communities“, sowohl für etab-

lierte Professorinnen und Professoren als auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs, der 

sich für Professuren qualifizieren will. 

Die Universität Augsburg (UniA) und ihre Fakultäten können in den letzten Jahren auf eine 

Reihe erfreulicher Erfolge bei der Einwerbung von Drittmittelprojekten verweisen und konnten 

ihr Drittmittelvolumen insgesamt steigern.  

Gleichwohl ist es Ziel der Universität und ihrer Fakultäten, existierende Forschungspotentiale 

noch besser zu nutzen, um hochrangige Drittmittelprojekte einzuwerben und so Forschung auf 

höchstem Niveau zu ermöglichen. Hochkarätig publizierter Forschungsergebnisse sind dabei 

zumeist nicht nur Ergebnis, sondern auch notwendige Voraussetzung erfolgreicher Drittmitte-

leinwerbung.  

Vor diesem Hintergrund haben sich Universitätsleitung und Fakultäten entschlossen, die For-

schung an der UniA generell zu stärken, insbesondere im Hinblick auf die Einwerbung hoch-

rangiger Drittmittel. Hierzu sind mehrere Unterstützungs- und Anreizlinien vorgesehen.  

Ein zentrales Instrument ist dabei ein universitätsinternes Programm zur Förderung von Vor-

arbeiten für hochrangige Drittmittelprojekte, das hiermit erstmalig zur Ausschreibung kommt.  

Ziel ist es, stärker in Gruppenanträgen zu werden (Graduiertenkolleg, Forschungsgruppe, 

SFB). Stärke im Bereich der Gruppenanträge muss aber durch nachhaltige Erfolge in Einzel-

anträgen aufgebaut werden. 

Realisiert werden soll mindestens eine Vergaberunde pro Jahr, zunächst in den Jahren 

2023, 2024 und 2025. Erbeten werden nun Anträge für die Vergaberunde 2023.  

Zweck der Förderung 

Eine zentrale und zwingend notwendige Bedingung für Erfolge bei der Einwerbung hochkarä-

tiger Drittmittelprojekte sind überzeugende fachlich einschlägige und hochrangig publizierte 

Vorarbeiten – sie demonstrieren die fachliche Expertise der Antragstellerinnen und Antragstel-

ler und reduzieren die aus Sicht der Geldgeber bestehenden Risiken für den Projekterfolg. 
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Dies gilt durchgehend für alle Förderformate bei den für die Universität wichtigen Förderern, 

d.h. sowohl für die Einzelförderung (z.B. DFG-Sachbeihilfen, ERC Grants) als auch für koor-

dinierte Projekte (insb. Graduiertenkollegs, Forschungsgruppen, Sonderforschungsbereiche).  

Zweck dieses universitätsinternen Förderverfahrens ist deshalb – ausschließlich! – die Förde-

rung von publizierten Vorarbeiten, die für umfangreichere Drittmittelanträge erforderlich sind 

(insb. internationale Publikationen in Organen mit „peer review“), sowie die Förderung der Er-

stellung von Drittmittelanträgen.  

Das Programm ist thematisch offen angelegt. Bevorzugt werden Vorhaben gefördert, die in 

Drittmittelanträgen münden, die strategisch bedeutsam für Fakultäten bzw. Fächer sind.  

Antragsberechtigte Personen 

Antragsberechtigt sind nicht entpflichtete Professorinnen und Professoren sowie promovierte 

Mitglieder des akademischen Mittelbaus, die in eine unterstützende Arbeitsgruppe eingebun-

den sind. 

Das vorgeschlagene Programm zielt primär auf Fakultäten. Wissenschaftliche Zentren der 

Universität können als Kooperationspartner berücksichtigt werden. 

Art, Dauer und Umfang der Förderung 

Förderfähig sind projektbezogene Kosten, insbesondere Personalkosten für wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter (in der Regel unpromoviert; vgl. Anlage 1 zu maximalen Stel-

lenanteilen) und studentische Hilfskräfte, Sachmittel, Reisekosten. Nicht förderfähig ist die ei-

gene Stelle. 

Die Laufzeit beträgt max. 2 Jahre mit einer Verlängerungsoption um max. 1 Jahr (nach positi-

ver Zwischenbegutachtung). 

Die Finanzierung wird gemeinsam durch Universitätsleitung und Fakultäten getragen. Zur Er-

bringung des fakultären Anteils werden Ausgabereste und Kapitalisierungserlöse genutzt.  

Verfahren 

Das Vergabeverfahren ist strikt qualitäts- und wissenschaftsorientiert. Die Durchführung des 

Verfahrens obliegt einem Auswahlausschuss im Zusammenwirken mit Fakultäten. Einbezo-

gen werden externe, anonyme Gutachterinnen und Gutachter. 

Auswahlkriterien sind:  

(1) Potential der Anstragstellerin oder des Antragstellers für Drittmittelerfolg,  

(2) Innovativität der geplanten Forschungen,  

(3) Einhaltung hoher methodischer Standards,  

(4) überzeugende Publikationsplanung,  

(5) Funktion als unmittelbare Vorarbeiten für einen Drittmittelantrag,  

(6) überzeugende Grundkonzeption des geplanten Drittmittelantrags (erwartet wird, dass die-

ser während der Laufzeit der Förderung eingereicht wird), 

(7) Angemessenheit des Mitteleinsatzes,  

(8) strategische Bedeutung des geplanten Drittmittelantrags für die Fakultät.  
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Vorzulegen ist ein schriftlicher Antrag, der sich am DFG-Format orientiert. Er kann in deutscher 

oder englischer Sprache verfasst werden und umfasst max. 15 Seiten. Für alle Antrag- 

stellerinnen und Antragsteller ist ein aktueller CV beizufügen. Weitere verbindliche Hinweise 

zur Erstellung der Anträge finden sich in Anlage 2.  

Anträge sind in elektronischer Form (eine PDF-Datei)  

 

bis spätestens 28. Februar 2023 

 

an forschungspotenzialenutzen@praesidium.uni-augsburg.de zu senden. 

 

Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.  

 

 

 

Präsidium der Universität Augsburg,  

13. Dezember 2022 

 

 

 

  

mailto:forschungspotenzialenutzen@praesidium.uni-augsburg.de
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Anlage 1: Fakultätsspezifischen Maximal-Stellenanteile für unpromovierte wissen-

schaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Der förderfähige finanzierbare Stellenanteil für unpromovierte wissenschaftliche Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern richtet sich nach den Vorgaben des zuständigen DFG-Fachkollegiums. 

Höchstens sind jedoch die nachfolgend angegebenen Stellenanteile für unpromovierte wis-

senschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern förderfähig.  

 

Fakultät KTHF WiWi Jura PhilHist PhilSoz MNT FAI MED 

Maximaler 

Stellenanteil 

50% 75% 50% 50% 75% 100% 100% 75% 
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Anlage 2: Verbindliche Hinweise zur Erstellung der Anträge 

Der Aufbau des Antrags orientiert sich am DFG-typischen Antragsformat; er ist wie folgt zu 

gliedern (vgl. DFG-Merkblatt 54.01 für weitergehende Informationen): 

 

1.  Ausgangslage 

1.1  Stand der Forschung und eigene Vorarbeiten 

1.2  Projektbezogenes Publikationsverzeichnis Ihrer Arbeiten [max. 10 wichtige eigene Veröf-

fentlichungen mit Bezug zum geplanten Vorhaben]  

2.  Ziele und Arbeitsprogramm 

2.1 Dauer des Projekts 

2.2 Ziele 

2.3 Arbeitsprogramm [inkl. vorgesehener Untersuchungsmethoden und Zeit-/Balkenplan] 

3. Literaturverzeichnis  

4. Relevanz von Geschlecht und/oder Vielfältigkeit 

5. Begleitinformationen zum Forschungskontext 

5.1 Angaben zu ethischen und/oder rechtlichen Aspekten des Vorhabens 

5.2 Umgang mit den im Projekt erzielten Forschungsdaten 

6. Personen/Kooperationen/Finanzierung 

6.1 Angaben zur Dienststellung [für jede Antragstellerin und jeden Antragsteller] 

6.2 Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in diesem Projekt [in 

In- und Ausland] 

6.3 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen in den letzten drei Jahren wissen-

schaftlich zusammengearbeitet wurde [außerhalb der UniA] 

6.4 Vorschläge für externe Gutachterinnen und Gutachter [bis zu vier Vorschläge für natio-

nale und internationale Gutachterinnen und Gutachter, die ausgewiesene Expertinnen 

und Experten im adressierten Feld und frei vom Verdacht der Befangenheit sind] 

7. Beantragte Mittel [begründet mit Bezug zum Arbeitsprogramm] 

7.1 Personalmittel [kalkuliert unter Zuhilfenahme der Personalmittelsätze der DFG sowie der 

Sätze für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte der UniA zzgl. 29% Lohnneben-

kosten] 

7.2 Sachmittel 

7.3 Reisekosten 

Anlage: Aktueller CV für jede Antragstellerin und jeden Antragsteller [inkl. 10 wichtigste Pub-

likationen, eingeworbene Drittmittelprojekte] 

Anlage bei Anträgen von promovierten Mitgliedern des akademischen Mittelbaus: Unterstüt-

zungsschreiben der Arbeitsgruppenleiterin oder des Arbeitsgruppenleiters  

ggf. weitere Anlagen (z.B. Letters of Intent bei Kooperationen) 

 

Der Antrag soll in Arial 11 Punkt (Publikationsverzeichnisse 9 Punkt) mit 1,2-fachem Zeilenab-

stand und 2,5 cm Seitenrand formatiert werden. Er soll max. 15 Seiten umfassen. Der Antrag 

kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden (empfohlen ist die Sprache, in der 

der geplante Drittmittelantrag erstellt werden muss). 

https://www.dfg.de/formulare/54_01/
https://www.dfg.de/formulare/60_12/

